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WW welche berait die steviüon angemeldt ist / oder ins künfftige
v angemeldtwird/solleesaksogehaltenwerdm/daß/wannüber

die Anmeldung/die nacherHostabgefordcrt/die vorher» münd¬
lich gehandelte Nothkurfften zu Papier gebracht : Nemblich der .Be¬
klagte/er seye gleich kevilions -Werber/oder nit/ seinm Berichtübec
die VerhörsKlag/jnnet dmen negstenVierzchenTagen pcrcmptorie.
von Ant der angrmeltm keviston . vnd darüber von Dns an die nach¬
gesetzteInstan ? ergangen/vnd von dannen inrimirccn Verordnung
anzuraitten / dem Klager zuekommen taffe / vnnd so dann darauff der
Schluß - vnd Gegcnschluß / von Dierzchen / zu VierzehmTagenauch
peremproriö , grgm einander gewachßltt / vnnd rin Thkil von dem
andern/nach verstoffenmlermin,durch die LoÜationirunZgktribey/
dise auch dem anmeffenden mit vorhergehender nur rinmahliger Er-
Mderung : hernacheraber / wofern nichts rinkommen/ gleich cx 061.
cio verwilliget : da auch ein/oderanderer Thril mit Ordnung conru.
rnacirewurde/sodann dasjenige/was vorhero brraits einkommen/
auffeinandergerichtet/vnd sambk denen bey der Erkanmuß gehabten
Motiven , nacher Hoff übergeben werden solle. Welches dann auch
von den angemeldten st cvilionem über die jmige Derläß zu verstehn/
so die Krafft / vnd Würckung eines EndtAbschids / oder dergleichen
Schaden / welcher durch hernachfolgenden CndtAbschid nicht wider
ersetzt werden kmne/ob sich tmegen.
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Erkanmuß bloß auffdie/bey der erstenInstanz collänonirrs
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